
 

Stellungnahme des PiA-Politik-Treffens zum neuen 
Referentenentwurf einer Approbationsordnung für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychTh-ApprO) 

Das PiA-Politik-Treffen (PPT) ist ein verbände-übergreifendes Forum, das sich für die 
Verbesserung der Ausbildungsqualität und der Ausbildungsbedingungen von 
Psychotherapeut*innen einsetzt. Auf dem PPT werden konkrete Ziele oder Forderungen 
diskutiert und abgestimmt sowie öffentlichkeitswirksame Aktionen zur Kommunikation der 
Ziele entwickelt. Das PPT möchte mit seiner Arbeit insgesamt auf eine gute psychosoziale 
Versorgungsqualität hinwirken.  

Mehr Info: www.piapolitk.de 

Kontakt: info@piapolitik.de 

Das Organisationsteam des 22. PiA-Politik-Treffens (PPT) 

gibt anlässlich der öffentlichen Anhörung zum Entwurf einer Approbationsordnung für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychTh-ApprO) des Bundesministeriums für 
Gesundheit(BMG) am 30.01.2023 folgende Stellungnahme ab: 

 

Zu 1.: Änderungen §14 Psych-ThApprO: Orientierungspraktikum 

Das PPT teilt die Einschätzung des Referentenentwurfs. 

 

 
Zu 2.: Änderungen §25  Psych-ThApprO: Prüfungskommission 

Das PPT begrüßt die Änderung. 

 

 
Zu 3.: Änderungen §27  Psych-ThApprO: Prüfungsinhalte 

 
Das PiA Politik Treffen begrüßt den Vorschlag, empfiehlt jedoch, folgende Änderung 
vorzunehmen: 

„Gegenstand der psychotherapeutischen Prüfung sind auch alle vier derzeitig in der Muster-
Weiterbildungsordnung der Psychotherapeut*innen der Bundespsychotherapeutenkammer 
genannten Verfahren und alle wissenschaftlich geprüften und anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren und Methoden.“ 

In Satz 1 werden die Wörter „vier derzeitig” durch die Wörter „in der Muster-
Weiterbildungsordnung der Psychotherapeut*innen der Bundespsychotherapeutenkammer 
genannten Verfahren und alle” ersetzt. 

Begründung: Sollten in Zukunft auch andere Verfahren als wissenschaftlich anerkannt gelten, 
könnte eine Streichung des Wortes „vier” sinnvoll sein. Dadurch könnten zu jedem Zeitpunkt 
alle wissenschaftlich anerkannten Verfahren geprüft werden können.  

 

 



 

Zu 4.: Änderungen §48  Psych-ThApprO 

Das PPT empfiehlt folgende Änderung: 

„Die Stationen eins und zwei finden unter Beteiligung von Schauspielpersonen statt. Die 
Stationen drei bis fünf werden videogestützt durchgeführt. In den videogestützten Stationen 
beantworten die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten schriftlich mündlich Fragen, 
die sich auf die Videos beziehen.“ 

In Satz 1 wird das Wort „schriftlich” durch das Wort „mündlich” ersetzt. 

Begründung: Der Änderungsvorschlag des Referentenentwurfs bemüht sich, den 
organisatorischen und finanziellen Aufwand zu reduzieren, die die bisher festgelegten fünf 
Stationsprüfungen benötigten.  

Das PPT bedauert die Reduktion der Stationsprüfungen im direkten Kontakt mit 
Schauspielpersonen. In einer theoretisch-schriftlichen Prüfung können diese 
Handlungskompetenzen nicht in der Qualität geprüft werden, wie sie eine direkte Interaktion 
mit den Schauspielpatient*innen bieten würde. 

Das PPT erkennt dennoch den hohen organisatorischen und personellen Aufwand der fünf 
bisherigen Stationsprüfungen an und erachtet die Änderung des direkten Kontakts mit den 
Schauspielpersonen zu Videosequenzen mit den Schauspielpersonen als annehmbaren 
Kompromiss.  

Die anschließende schriftliche Beantwortung der Prüfungsfragen lehnt das PPT dagegen ab. 
Um der Darlegung der praktischen psychotherapeutischen Handlungskompetenz gerecht zu 
werden, schlägt das PPT vor, die Fragen zu den Videosequenzen mündlich und nicht 
schriftlich zu prüfen. Auch die mündlich gegebenen Antworten können standardisiert erfasst 
und objektiv und rechtssicher geprüft werden, zudem würden zeitliche Kapazitäten eingespart 
werden (Korrektur schriftlicher Antworten). 

 
 
Zu 5. Änderungen §49 PsychTh-ApprO 

zu b) 

Das PPT begrüßt den Ausschluss von Multiple Choice Fragen, wie dies in der Begründung 
des vorliegenden Referentenentwurf benannt wird. Mit Multiple Choice Prüfungen kann die 
psychotherapeutische Handlungskompetenz nicht in der notwendigen Qualität dargelegt 
werden.  

Sollten die Prüfungen der drei Stationsprüfungen mit Videosequenzen in schriftlicher Form 
beibehalten werden (s. auch unsere Ausführungen zu 4.), so empfiehlt das PPT, den 
Ausschluss von Multiple Choice Prüfungen innerhalb der Paragraphen der PsychTh-ApprO 
explizit festzulegen, um eindeutig Rechtssicherheit zu schaffen. 

 
 
Zu 6.: Änderungen §50  Psych-ThApprO 

Das PPT teilt die Einschätzung des Referentenentwurfs. 

 
Zu 7.: Änderungen §51  Psych-ThApprO 

Das PPT teilt die Einschätzung des Referentenentwurfs. 

Praktische Handlungskompetenz kann im Rahmen von mündlichen Prüfungen in einer 
Prüfungszeit von 20 Minuten angemessen dargelegt werden.  



 

 
Daher schlägt das PPT vor, die Prüfungszeit der einzelnen Stationen auf 20 Minuten zu 
belassen, wenn alle Stationsprüfungen mündlich abgelegt werden (s. auch Begründung 
zu  Änderungen §48 Absatz 3).  

Im Falle schriftlicher Prüfungsformate empfiehlt das PPT, bei diesen Stationen eine 30- 
minütige Prüfungszeit festzulegen, um dem höheren Zeitaufwand einer schriftlichen Prüfung 
gerecht zu werden. 

 

Zu 8.-11.: Änderungen §52  Psych-ThApprO 

Das PPT teilt die Einschätzung des Referentenentwurfs. 

 
Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

  

 Mit freundlichen Grüßen, 

Gezeichnet für das Organisationsteam des PiA-Politik-Treffens 

 
 
 

Alexandra Günther, Kontakt: info@piapolitik.de 


